
 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 22.08.2016 
 

Anmerkung: 

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Information, basierend auf der Nieder-
schrift zur Sitzung des Gemeinderates  vom 22.08.2016. 

Sie stellt keine (beglaubigte) Abschrift aus der Niederschrift dar, sondern lediglich eine inhalt-
liche Wiedergabe aus der Urschrift. 
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Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
 

 
 

Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal 

am: Montag, den 22.08.2016 

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:20 Uhr 

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Franz Heilmeier 

Schriftführer: Ursula Gailus 

 
Anwesend: 

Heilmeier, Franz  
Mayer, Hans  
Seidenberger, Thomas  
Auinger, Manuela  
Eschlwech, Josef  
Frommhold-Buhl, Beate  
Funke, Ingrid  
Häuser, Johannes  
Holzner, Josef Dr.  
Iyibas, Ozan  
Kürzinger, Christa  
Manhart, Norbert  
Meidinger, Christian  
Michels, Gerhard  
Nadler, Christian  
Oberlader, Alfred  
Pflügler, Florian  
Pflügler, Stephanie  
Rottenkolber, Michael  
Rübenthal, Burghard  
Schablitzki, Ursula  
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Abwesend: 

Funke, Markus - urlaubsbedingt abwesend 
Gietl, Ulrike - urlaubsbedingt abwesend 
Printz, Harald - urlaubsbedingt abwesend 
Sen, Selahattin - urlaubsbedingt abwesend 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1) Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates 
vom 06.06.2016 - öffentlicher Teil 

Vorz/037/2016 

2) Ergebnis Markterkundung Breitbandausbau 2. Förderverfahren EDV/011/2016 

3) Bebauungsplan Nr. 117 "Ortsabrundung Neufahrn Süd"  

3.1) Würdigung des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB 

Bau/111/2016 

3.1.1) Stellungnahme Regierung von Oberbayern - Brandschutz Bau/115/2016 

3.1.2) Stellungnahme Vodafone Kabel Deutschland GmbH Bau/116/2016 

3.1.3) Stellungnahme Gemeinde Eching Bau/117/2016 

3.1.4) Stellungnahme Bayernwerk AG Bau/128/2016 

3.1.5) Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Erding 

Bau/129/2016 

3.1.6) Stellungnahme Agenda 21 Neufahrn, Arbeitskreis Verkehr Bau/130/2016 

3.1.7) Stellungnahme IHK München und Oberbayern Bau/131/2016 

3.1.8) Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt München Bau/132/2016 

3.1.9) Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 41, Altlasten Bau/135/2016 

3.1.10) Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 12, Tiefbau Bau/136/2016 

3.1.11) Stellungnahme Landratsamt Freising, Ortsplanung Bau/137/2016 

3.1.12) Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 43, Bauleitplanung Bau/138/2016 

3.1.13) Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 42, Untere Natur-
schutzbehörde 

Bau/139/2016 

3.1.14) Stellungnahme Agenda 21, Arbeitskreis Gemeindeentwicklung Bau/140/2016 

3.1.15) Stellungnahme Bürger 1 Bau/142/2016 

3.1.16) Stellungnahme Bauverwaltung Bau/203/2016 

3.2) Satzungsbeschluss Bau/143/2016 

4) Ergänzung der gemeinsamen Stellungnahme durch die  
NordAllianz zur Fortschreibung des Regionalplans München 

Bau/204/2016 

5) Bekanntgaben  

5.1) Traglufthalle  

6) Anfragen  

6.1) aus dem Gremium  

6.1.1) Ausgabe von Hundekot-Tüten im Wertstoffhof  

6.1.2) Neubau Tierheim und Reptilienauffangstation  

6.1.3) Baugebiete Neufahrn-Süd und Neufahrn-Ost  

6.1.4) Investitionen der DB in S-Bahn-Haltestellen  

6.2) aus dem Publikum (Bürgerfragestunde)  
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Bgm. Heilmeier eröffnete um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit der Sitzung des Gemeinderates fest. 
 

Öffentlicher Teil 

TOP  1 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates vom 
06.06.2016 - öffentlicher Teil 

 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Gemeinderates vom 
06.06.2016 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde  Neufahrn b. Freising genehmigt die Niederschrift (öffent-
licher Teil) zur Sitzung des Gemeinderates vom 06.06.2016. 
 
Abstimmung:   Ja 21  Nein 0   
 
 
TOP  2 Ergebnis Markterkundung Breitbandausbau 2. Förderverfahren 
 
Sachverhalt: 
 
Herr Räbiger von dem Beratungsunternehmen Corwese GmbH zeigt in seinem Vortrag  
folgende Punkte auf: 
 

 Ergebnisses der zweiten Markterkundung 

 Verhandlungsergebnis mit dem Netzbetreiber 

 Weitere Vorgehensweise zum flächendeckenden Breitbandausbau 

 Kostenschätzungen 
 
Im 1. Förderverfahren werden die Schwerpunktorte Fürholzen, Giggenhausen, Schaiden-
hausen, Hetzenhausen, Massenhausen (Süd), Logistikpark Römerweg und Mintraching 
breitbandig erschlossen. Hier sind nach dem Ausbau flächendeckend mindestens 30 Mbit/s 
im Download verfügbar. 
 
Mit dem 2. Förderverfahren soll der Rest des Gemeindegebietes ebenfalls flächendeckend 
mit mindestens 30 Mbit/s versorgt werden. Im Rahmen der Markterkundung meldete die  
Telekom einen kostenlosen Eigenausbau (bis Ende 2017) mit bis zu 100 Mbit/s für das Ge-
werbegebiet (im Westen von Neufahrn), Neufahrn und Teile von Mintraching. Damit können 
die Bürger/innen, speziell in Neufahrn und Mintraching, auch hochbitratige Anschlüsse bei 
der Telekom buchen. 
 
Gleichzeitig ergab die Markterkundung, dass größere Bereiche von Massenhausen nicht wie 
angenommen mit 30 Mbit/s versorgt sind. Gespräche mit der Telekom ergaben, dass dies 
offensichtlich auf eine unübliche Kabelführung zurückzuführen ist. Mit dem Netzbetreiber 
wurden auch die Möglichkeiten der weiteren Erschließungsmöglichkeiten besprochen und 
die Zusendung digitaler Versorgungslisten vereinbart. Die ersten Listen enthielten jedoch 
Auswertungsunstimmigkeiten und wurden erneut angefordert. In der Ortsmitte von Massen-
hausen sind derzeit 79 von 229 Adressen mit mindestens 30 Mbit/s versorgt. Im Juli 2016 
genehmigte die EU vorläufig „Vectoring“ ab dem Hauptverteiler. Per Mail bestätigte die  
Telekom am 12.07.2016 ebenfalls einen eigenwirtschaftlichen Ausbau unter Verwendung 
von „Vectoring“ für Massenhausen bis 2018. 
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Ebenso ist die Erschließung in folgenden Bereichen geplant: Rastanlage Fürholzen,  
Anwesen Äußere Fürholzer Straße, Neufahrner Straße und Fischzucht „An der Mauka“, 
Moosmühle und der unbebaute Bereich im Gewerbepark „Römerweg“. 
 
Der Gemeinderat wird im Hinblick auf die aufzuwendenden Kosten gebeten, eine Einzelfall-
entscheidung für jeden genannten Bereich vorzunehmen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
Herr Räbiger von der Firma Corwese GmbH stellte das Ergebnis der Markterkundung vor 
und berichtete über die Möglichkeiten im Rahmen des 2. Förderverfahrens sowie über die 
Fördermittel und den damit verbundenen Eigenanteilen der Kommune. Die Präsentation liegt 
dem Protokoll bei. Auf den Übersichten zu ergänzen wäre die „Rastanlage Fürholzen“, die in 
den Folien noch nicht enthalten war.  
 
Der Fördersatz beträgt 70 % aller Kosten, der Eigenanteil der Kommune liegt bei 30 %.  
 
Es könnten noch Fördergelder in Höhe von ca. € 393.000,- abgerufen werden. Für die  
Variante 1 errechnete Herr Räbiger eine Gesamtsumme von ca. € 420.000, falls das Gebiet 
„Rastanlage Fürholzen“ ergänzt werden würde. Der Eigenanteil der Kommune für die dann 
flächendeckende Versorgung des Gemeindegebietes mit mindestens 30 Mbit/s würde bei  
ca. € 126.000,- liegen.  
 
Bezug nehmend auf die Übernahme der Kosten für die Hausanschlüsse erkundigte sich  
3. Bgm. Seidenberger nach der rechtlichen Zulässigkeit.   
 
Herr Räbiger teilte mit, dass der Aufbau der Infrastruktur zur Daseinsvorsorge ausdrücklich 
erwünscht wäre und insoweit rechtlich keine Bedenken bestünden.  
 
Mangels Entgegenkommen der Autobahndirektion Südbayern bei der Thematik „Ober-
flächenentwässerung“ wertete GR Pflügler den Anschluss der Rastanlage Fürholzen als  
kritisch. Zudem bezeichnete er es als Aufgabe der Kommune, den Bestand zu verbessern; 
Versorgungsanschlüsse von Neu- oder  Erweiterungsbauten würde in der Regel nicht von 
öffentlicher Hand finanziert werden.  
 
Herr Räbiger betrachtete die Rastanlage Fürholzen als einen Gewerbebetrieb, der tenden-
ziell und bevorzugt mit Glasfaser ausgestattet werden sollte. Er hatte bei seiner Markter-
kundung in Erfahrung gebracht, dass von der Autobahndirektion Südbayern lediglich der 
Parkplatz der Rastanlage mit einem WLAN-Netz versorgt werde. 
 
GRin Auinger vertrat die Auffassung, dass auch LKW-Fahrer von der Daseinsvorsorge parti-
zipieren sollten. 
 
GR Rübenthal sprach sich dafür aus, grundsätzlich allen Bürgern die gleiche Versorgung 
anzubieten. Er erinnerte daran, dass die Rastanlage Fürholzen ursprünglich bereits in der 
Planung enthalten war und bat zu berücksichtigen, dass die Fördermittel nur den Kommunen 
zur Verfügung ständen. Bei einem Eigenausbau müsste der Betreiber der Rastanlage  
€ 40.000,- aufbringen.   
 
GR Eschlwech versprach sich bei einer flächenweiten Versorgung in Bezug auf die An-
siedlung Gewerbetreibender einen Wettbewerbsvorteil / Standortvorteil gegenüber anderen 
Kommunen und plädierte dafür, sich der Aufgabe zu stellen.  
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GR Häuser erkundigte sich, warum einige unbebaute Flächen, z. B. die im Gewerbegebiet 
Römerweg berücksichtigt worden seien, die Neubaugebiete Neufahrn-Süd und Neufahrn-Ost 
jedoch nicht.  
 
Bgm. Heilmeier wies darauf hin, dass die Versorgung der Neubaugebiete in Neufahrn-Süd 
und Neufahrn-Ost bereits gesichert wäre.  
 
Auf Anfrage von GR Meidinger sprach Herr Räbiger noch die Möglichkeit einer Anbindung 
über Funk an. Ein LTE-Netz unterliege starken Leistungsschwankungen (abhängig von der 
Anzahl der mobilen Nutzer), wäre nicht förderfähig und im Hinblick auf die Folgekosten lang-
fristig auch nicht interessant. 
 
In Bezug auf den Straßenausbau in Hetzenhausen versicherte Herr Räbiger abschließend, 
dass die Planung und damit das Konzept eines „Leerrohr“-Netzes zu Beginn der Bauarbeiten 
zur Verfügung stehen würde.  
 
Beschluss 1: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Ausbau des Gebietes „Rastanlage Fürholzen“ zu. Kostenanteil 
der Gemeinde ca. € 12.000,-. 
 
Abstimmung:   Ja 13   Nein 7 
-1- GR nicht anwesend 
 
Beschluss 2: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Ausbau des Gebietes „Anwesen Äußere Fürholzer Straße“ zu. 
Kostenanteil der Gemeinde ca. € 12.000,-. 
 
Abstimmung:   Ja 18   Nein 2 
-1- GR nicht anwesend 
 
Beschluss 3: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Ausbau des Gebietes „Neufahrner Straße und Fischzucht  
An der Mauka“ zu. Kostenanteil der Gemeinde ca. € 33.000,-. 
 
Abstimmung:   Ja 20   Nein 0 
-1- GR nicht anwesend 
 
Beschluss 4: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Ausbau des Gebietes „Moosmühle“ zu. Kostenanteil der  
Gemeinde ca. € 40.000,-. 
 
Abstimmung:   Ja 20   Nein 0 
-1- GR nicht anwesend 
 
Beschluss 5: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Ausbau des Gebietes „unbebauter Bereich Gewerbepark  
Römerweg“ zu. Kostenanteil der Gemeinde ca. € 34.000,-. 
 
Abstimmung:   Ja 20  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
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TOP  3 Bebauungsplan Nr. 117 "Ortsabrundung Neufahrn Süd" 
 
TOP  3.1 Würdigung des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 21.06.2010 und am 27.06.2011 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 117 „Ortsabrundung Neufahrn Süd“ beschlossen.  
 
Die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ortsabrundung Neufahrn Süd“ erfolgt im  
Parallelverfahren. 
 
Mit Beschluss vom 20.07.2015 hat der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss für den 
Bebauungsplan Nr. 117 entschieden, die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4  
Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Ziel der Bauleitplanung ist es, den südlichen Ortsbereich von Neufahrn mit einer Wohn-
bebauung sinnvoll abzurunden. Aufgrund der Bedenken hinsichtlich einer baulichen Ent-
wicklung im Wasserschutzgebiet hat der Gemeinderat am 20.10.2014 beschlossen, diesen 
Planungsansatz zu verwerfen. Das allgemeine Wohngebiet soll nur in reduzierter Form  
außerhalb der Schutzzone entstehen. 
 
Die Bauverwaltung hat in der Zeit von Freitag, den 04.09.2015 bis Montag, den 05.10.2015 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
 
TOP  3.1.1 Würdigung der Stellungnahme Regierung von Oberbayern - Brandschutz 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Regierung von Oberbayern vom 31.08.2015 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Hydrantennetz bzw. der Hydrantenplan ist im Rahmen der Erschließungsplanung für 
das Baugebiet aufzustellen. Dies gilt auch für die Ausgestaltung bzw. den Ausbau der Ver-
kehrsflächen. Die Schaffung ausreichender Rettungswege von höher liegenden Aufenthalts-
räumen bleibt der Hochbauplanung für die einzelnen Vorhaben vorbehalten. 
 
Grundsätzlich ist jedoch die Befahrbarkeit der Straßen mit Einsatz- und Rettungsfahrzeugen 
im Geltungsbereich aufgrund der vorgesehenen Straßenbreiten und Kurvenradien ohne Ein-
schränkung möglich. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleiplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.2 Würdigung der Stellungnahme Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 15.09.2015  
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise bzgl. der Erschließung des Gebietes werden dankend entgegen genommen. 
Die Vodafone Kabel Deutschland GmbH wird an den Spartengesprächen beteiligt. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GRpersönlich beteiligt 
 
 
 
TOP  3.1.3 Würdigung der Stellungnahme, Gemeinde Eching 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Gemeinde Eching vom 08.09.2015 
 

 
 
Stellungnahme vom 12.03.2014 (entspricht der von der Gemeinde Eching fälschlicherweise 
verwiesenen Stellungnahme vom 12.03.2013) 
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Stellungnahme vom 28.01.2013 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der Erschließung über die Dietersheimer Straße bestehen Anschlüsse sowohl im 
Norden an die Staatstraße ST 2053 und die BAB 92 als auch nach Süden an die B 11 Rich-
tung Garching und München. Ebenso liegt bezüglich des Öffentlichen Personennahverkehrs 
der Geltungsbereich in fußläufiger Entfernung zur Bushaltestelle „Lise-Meitner-Straße“ der 
Linie 690, die zwischen dem S-Bahnhof Eching / S-Bahnhof Neufahrn und dem U-Bahnhof 
Garching-Forschungszentrum verkehrt. Bei der Entwicklung der Planung haben die Ergeb-
nisse des Verkehrsgutachtens vom Januar 2008 des Büros Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak 
(München) zur Verkehrsuntersuchung Neufahrn „Verbindung nach Dietersheim Süd-Umfah-
rung Neufahrn“ Berücksichtigung gefunden. Dabei folgt die innerhalb des Neubaugebietes 
geplante S-förmige Erschließung der Beschlusslage des Gemeinderates auf eine Südwest-
Umfahrung des Gemeindegebietes zu verzichten, um nicht noch zusätzliche Belastungen als 
Ausweichverkehr im Falle von Behinderungen auf der BAB 9 und der BAB 96 in Richtung  
B 11 im Süden und damit auf der Gemeindeverbindungsstraße nach Dietersheim zu er-
zeugen. 
 
Im geänderten Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden nach derzeitigem Stand der 
Bebauungsplanung 24 Gartenhofhäuser, 9 Reihenhäuser, 6 Einfamilienhäuser und 6 Drei-
spänner errichtet. Dazu können ca. 48 Wohnungen in den Geschosswohnungsbauten reali-
siert werden. Es werden somit im Gebiet der Flächennutzungsplanänderung ca. 105 Wohn-
einheiten entstehen.  
 
Rechnet man pro Wohneinheit mit zwei Fahrzeugen, so löst das Gebiet den Fahrverkehr von 
210 Fahrzeugen aus. Hiervon wird der Großteil der Fahrbewegungen nach Neufahrn herein-
führen und nur ein untergeordneter Teil nach Dietersheim fahren. Die Verkehrsuntersuchung 
der Gemeinde Neufahrn aus dem Jahr 2007 stellt auf der Gemeindeverbindungsstraße zwi-
schen Neufahrn und Dietersheim eine Verkehrsbelastung von 3.100 Fahrzeugen pro Tag 
fest. Durch die sehr geringe Anzahl der hinzukommenden Fahrzeuge im Verhältnis zur vor-
handenen Verkehrsbelastung erscheint die Forderung nach einer eingehenden Verkehrs-
untersuchung sowie eines Verkehrslenkungskonzeptes nicht nachvollziehbar und nicht ge-
rechtfertigt. Die in der Stellungnahme geforderten Parameter werden daher im Rahmen der 
Bauleitplanung nicht wie gewünscht vertieft. Es wird jedoch in die Begründung eine Zusam-
menfassung hinsichtlich der zu erwartenden verkehrlichen Auswirkungen aufgenommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Begrün-
dung wird hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen redaktionell ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
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-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.4 Würdigung der Stellungnahme Bayernwerk AG 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Bayernwerk AG vom 31.08.2015 
 

 
 
Stellungnahme vom 03.03.2014 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die erbetenen Änderungen und Ergänzungen in der Begründung sowie in den Hinweisen 
durch Text werden vorgenommen. Darüber hinaus werden die gegebenen Anmerkungen bei 
der Ausführungplanung berücksichtigt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die entspre-
chenden redaktionellen Änderungen und Ergänzungen werden eingearbeitet. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  
3.1.5 

Würdigung der Stellungnahme, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Erding 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding vom 25.09.2015 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Weder auf der westlichen noch auf der südlichen Ortsrandeingrünung wurden Bäume mit 
einem näheren Standort als 4 m zur Ackerfläche festgesetzt. Der Abstand von Baumpflan-
zungen zu Ackerflächen gem. Art. 48 des Bayrischen Ausführungsgesetzes zum BGB und 
anderer Gesetze (AGBGB) wird eingehalten. 
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Des Weiteren hat eine Rückfrage bzgl. der Durchführung einer Verträglichkeitsabschätzung 
bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Freising ergeben, dass die geplan-
ten Ausgleichsmaßnahmen den gebietsbezogenen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes  
Isarauen entsprechen und u. a. aus den Vorgaben des Managementplans Isarauen ent-
wickelt sind. Eine Verträglichkeitsabschätzung ist daher nicht erforderlich. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.6 Würdigung der Stellungnahme Agenda 21 Neufahrn, Arbeitskreis Verkehr 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Agenda 21 Neufahrn, Arbeitskreis Verkehr vom 05.10.2015 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
1. Netzgestaltung Geh- und Radwege 
 
Die angesprochene Verkehrsfläche ist planungsrechtlich als öffentliche Verkehrsfläche be-
reits festgesetzt, verbleibt jedoch im Eigentum des künftigen Grundstücksbesitzers des  
WA 5, da der Geh- und Radweg mit der Tiefgarage für das Baugebiet unterbaut ist. Über die 
Pflege und Verkehrssicherung des Geh- und Radwegs ist ggf. eine Vereinbarung zu schlie-
ßen. 
 
Bezüglich der Ausgestaltung und Beleuchtung der Geh- und Radwege ist mitzuteilen, dass 
dies Aufgabe der Erschließungsplanung ist und im Bebauungsplan nicht geregelt werden 
kann. 
 
2. Ortseingang 
 
Sollte der Geh- und Radweg und dessen Verlängerung in den Wilhelm-Röntgen-Weg eine 
hohe Akzeptanz und Frequenz aufweisen, wäre der Einbau einer Querungshilfe in die  
Dietersheimer Straße mit geschwindigkeitsreduzierendem Effekt durchaus überlegenswert. 
Bezüglich der bereits bei früheren Planungen vorhandene Verschwenkung der Dietersheimer 
Straße ist mitzuteilen, dass von Seiten des Landratsamts Freising von einem solchen  
Straßenschwenk im südlichen Ortseingang abgeraten wird. Stattdessen wird bei fortschrei-
tender Bebauung ein mögliches „Vorziehen“ der Ortstafel empfohlen. 
 
3. Kreuzungen Wirtschaftsweg zum Wasserwerk 
 
Die genaue Trassenführung der bisher nur als Hinweis oder Vorschlag dargestellten Geh- 
und Radwege am südlichen Ortsrand bleibt der Straßen- bzw. Erschließungsplanung vorbe-
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halten. Der Bebauungsplan trifft hierzu ganz bewusst keine verbindlichen Aussagen, um für 
die konkreten Planungen gewisse Gestaltungsspielräume zu erhalten. 
 
4. Stellplätze, Garagen, Parkplätze 
 
Durch die Vergrößerung der Stauräume vor den Garagen sind die Sichtverhältnisse verbes-
sert worden. Im Bereich der Gebietszufahrten von der Planstraße A kann zusätzlich zur Ge-
staltung der verkehrsberuhigten Anliegerstraßen durch die Gestaltung der Zufahrten von der 
Planstraße A (z. B. mittels Einengungen) eine weitere Reduzierung der Verkehrsgeschwin-
digkeit und damit der Erhöhung der Sicherheit erzielt werden. Die Details hierzu werden in 
der anschließenden Straßenplanung geregelt. 
 
Durch den neu angelegten Staustreifen zwischen Straßenfläche und Gebäude wird den Be-
wohnern eine zusätzliche Möglichkeit geboten, diesen ihren Besuchern als Kurzparkzone 
anzubieten. Die Zahl neutraler Besucherstellplätze wurde gegenüber den bisherigen Planun-
gen durch die Anlage der Längsparkplätze auf der Nordseite der Planstraße A sogar erhöht. 
 
Für die Abwehr von „Wildparkern“ im Bereich von Grünflächen oder dergl. gibt es im Be-
bauungsplan keine Rechtsgrundlage. Entsprechende Gestaltungsdetails (u. a. Einbau von 
Pollern) bleiben der Straßenplanung vorbehalten. 
 
5. ÖPNV 
 
Die Zustimmung zur Planung wird begrüßt. 
 
6. Verkehrsberuhigte Bereiche als Fahrradstraßen 
 
Verkehrsrechtliche Anordnungen können mangels Rechtsgrundlage nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung sein. Die Festsetzung verkehrsberuhigter Anliegerstraßen hat gerade die 
Reduzierung der Verkehrsgeschwindigkeiten im Blick, um die Aufenthaltsqualität der Straße 
als Bewegungsraum für Fußgänger und Kinder zu steigern. Entsprechende straßenrechtliche 
Anordnungen können auf Wunsch später vom zuständigen gemeindlichen Gremium getrof-
fen werden. 
  
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.7 Würdigung der Stellungnahme IHK München und Oberbayern 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der IHK München und Oberbayern vom 05.10.2015 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung ist der neue Landesentwicklungsplan 2013 zu berücksichtigen und  
Neufahrn b. Freising / Eching als ausgewiesenes Mittelzentrum zu zitieren.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Der Hinweis 
wird berücksichtigt und die Begründung wird entsprechend redaktionell geändert. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.8 Würdigung der Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt München 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt München vom 06.10.2015 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der bereits bestehende textliche Hinweis (Ziff. 2.5) wird entsprechend ergänzt. 
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 Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Der Hinweis 
wird berücksichtigt und entsprechend redaktionell ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.9 Würdigung der Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 41, Altlasten 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 41, Altlasten vom 04.09.2015 
 

 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 117 (durchgeführt im Parallelverfahren) vom 
04.09.2015 
 

 
 
Stellungnahme vom 13.09.2011 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach nochmaligen Recherchen sind bei den in der Gemeindeverwaltung bekannten Ver-
dachtsflächen keine Verunreinigungen auf den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches 
gefunden worden. Eine orientierende Untersuchung ist somit weiterhin nicht notwendig. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
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TOP  3.1.10 Würdigung der Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 12, Tiefbau 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 12, Tiefbau vom 07.09.2015 
 

 
 
Stellungnahme vom 11.03.2014 
 

 
 
Stellungnahme vom 17.09.2013 
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Stellungnahme vom 07.09.2011 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der neuen Planung wurde auf eine Straßenverschwenkung verzichtet. Ebenso wurde kei-
ne Neupflanzung von Bäumen am Straßenrand (also weniger Abstand als 7,5 m) festgesetzt. 
 
Bzgl. des Ausbaustandards der aufgestuften Dietersheimer Straße ist vom Straßenplaner zu 
prüfen, ob die bestehenden bzw. festgesetzten Profile der Straße den Ansprüchen einer zu-
künftigen Kreisstraße entsprechen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.11 Würdigung der Stellungnahme Landratsamt Freising, Ortsplanung 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising, Ortsplanung vom 15.09.2015 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Fehlen der Wandhöhenfestsetzung für das WA 5 ist aufgefallen und wurde dem Planer 
per Mail vom 01.09.2015 mitgeteilt. Der Plan wurde daraufhin entsprechend korrigiert. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR Pflügler persönlich beteiligt 
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TOP  3.1.12 Würdigung der Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 43, Bauleit-
planung 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 43, Bauleitplanung vom 28.09.2015 
 

 
 
Stellungnahme vom 24.03.2014 
 

 
 
Stellungnahme vom 17.09.2013 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der neuen Planung wurde auf eine Straßenverschwenkung verzichtet. Ebenso wurde 
 keine Neupflanzung von Bäumen am Straßenrand (also mit weniger Abstand als 7,5 m) 
festgesetzt. 
 
Bzgl. des Ausbaustandards der aufgestuften Dietersheimer Straße ist vom Straßenplaner  
zu prüfen, ob die bestehenden bzw. festgesetzten Profile der Straße den Ansprüchen einer 
zukünftigen Kreisstraße entsprechen. 
 
Weitere Hinweise finden bei entsprechender Planung Beachtung. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
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-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.13 Würdigung der Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 42, Untere  

Naturschutzbehörde 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 42, Untere Naturschutzbehörde vom 16.09.2015 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis gekommen. 
 
zu 1.: 
Die ökologische Funktionalität und die rechtliche Sicherung der CEF-Maßnahmen (Lerchen-
fenster) wurden bei einem Arbeitsgespräch am 19.01.2012 mit Herrn Steiner (Landratsamt 
Freising, SG 42, Untere Naturschutzbehörde) abgestimmt. Die Maßnahmen wurden bereits 
2012 durchgeführt. Betriebskonzept und Monitoring wurden von der Gemeinde veranlasst 
und liegen derzeit in einem neu aufgesetzten städtebaulichen Vertrag zur Unterzeichnung 
vor. Das Konzept wird entsprechend vorgelegt. 
 
zu 2.: 
Da die Neuanlage der Feldwege außerhalb des Geltungsbereichs liegt, ist hier eine geson-
derte Flächenbilanz aufzustellen und außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu regeln. 
 
zu 3.: 
Es wird darauf hingewiesen, dass es für die Forderung der Unteren Naturschutzbehörde, in 
der Satzung eine Festsetzung zur Verpflichtung eines Freiflächengestaltungsplans aufzu-
nehmen, keine Rechtsgrundlage im Planungsrecht gibt. Diese kann allenfalls unter den Hin-
weisen durch Text aufgenommen werden. Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung als Hinweise in die Satzung aufgenommen: 
 

- Bau von Geh- und Radwegen mit wasserdurchlässigen Belägen 
- Beleuchtungsanlagen  
- Vermeidung von Vogelschlag 
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Die Forderung nach Festsetzung von Pflanzgeboten auf privaten Grünflächen ist bereits 
durch Festsetzung B.I.8.3 (Pflanzung von Großbäumen) erfüllt worden. Weitere Fest-
legungen für die privaten Grünflächen werden von der Gemeinde nicht vorgeschrieben. 
 
Des Weiteren kann die Forderung nach sockellosen Zäunen in den Bauquartieren WA 1 und 
2 nicht erfüllt werden, da dort die Einfriedungen aus Gartenhofmauern bestehen. Hierbei 
handelt es sich um das besondere städtebauliche Merkmal des Quartiers (Gartenhofhäuser). 
 
Das aufgeführte Pflanzgebot Nr. 1 wird zur Klarstellung im Bebauungsplan auch in der 
zeichnerischen Darstellung aufgenommen. 
 
zu 4.: 
Für die Ausgleichsfläche bzw. Ausgleichsmaßnahme wurde bereits im April 2012 vom Land-
schaftspflegeverband Freising e.V. ein Gesamtkonzept der Ausgleichsmaßnahmen für die 
Gemeinde Neufahrn in den Isarauen „Entbuschung in der Dietersheimer Brenne“ erstellt. In 
diesem Ausgleichskonzept ist der Ausgleich für den Bebauungsplan Nr. 117 „Ortsabrundung 
Neufahrn Süd“ festgesetzt sowie in Text und Plan dargestellt. Dieses Gesamtkonzept zu den 
Ausgleichsmaßnahmen ist ebenfalls Bestandsteil des neu aufgesetzten städtebaulichen Ver-
trags und wird entsprechend vorgelegt. Die Ausgleichsfläche wird, wie immer, mit Rechts-
kraft des Bebauungsplanes verbindlich an das Landesamt für Umweltschutz gemeldet. 
 
Zu den weiteren Hinweisen: 
 
Zu 1. Der Hinweis mit dem autochthonen Saatgut wird als Empfehlung zu den Hinweisen in 
den Bebauungsplan mit aufgenommen. 
 
Zu 2. Es wird ein Hinweis zum Schutz gegen Vogelschlag in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
Zu 3. Die Baumart Purpur Erle (Alnus spaethii) ist aufgrund einer Empfehlung der GALK  
e. V. (Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz) für die Verwendung als Stadtbaum / straßenbe-
gleitender Baum gut geeignet. Nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau wächst dieser Baum auf armen Böden und ist unempfindlich gegenüber  
starkem Wind sowie gut salzverträglich. An der Baumart wird daher in der Pflanzliste festge-
halten. 
 
Zu 4. Das Pflanzgebot Nr. 1 wird zur Klarstellung im Bebauungsplan auch in der zeich-
nerischen Darstellung aufgenommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitpla-
nung wird redaktionell zur Klarstellung überarbeitet und die Hinweise werden entsprechend 
ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
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TOP  3.1.14 Würdigung der Stellungnahme Agenda 21, Arbeitskreis Gemeinde-
entwicklung 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Agenda 21, Arbeitskreis Gemeindeentwicklung vom 04.10.2015 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bezugnehmend auf die Planstraße A ist mitzuteilen, dass die Querneigung der Straße ein 
Gefälle nach Norden erhält. Die Entwässerung erfolgt in die Grünstreifen bzw. besonders 
gestaltete Längsparkbuchten mit Filtereinrichtungen. In den Privatgärten ist eine flächige 
Versickerung gleichfalls möglich; sie kann in die Gartengestaltung eingebunden werden. Die 
Grundstücke dafür zu vergrößern bzw. die Bebauung zu verkleinern erscheint nicht not-
wendig, da die Grundstücke im Geltungsbereich für die örtlichen Verhältnisse schon recht 
groß bemessen sind. 
 
Hinsichtlich einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für Arten gem. LfU Bayern 
wurden bereits am 19.01.2012 bei einem gemeinsamen Termin mit der Unteren Natur-
schutzbehörde (Landratsamt Freising) die CEF-Maßnahmen abgestimmt. Die Lerchenfenster 
wurden bereits 2012 angelegt. Herr Steiner (Landratsamt Freising, Untere Naturschutzbe-
hörde) begrüßte das Vorgehen und sieht die CEF-Maßnahmen als wirksam und erfüllt an. 
Weiter betont Herr Steiner, dass neben der Feldlerche auch die Wachtel und andere Arten 
von dieser Maßnahme profitieren. Eine dauerhafte Sicherung der CEF-Maßnahmen erfolgt 
über eine zusätzliche Vereinbarung entsprechend dem bereits abgeschlossenen städtebau-
lichen Vertrag zwischen der Gemeinde Neufahrn und dem Bewirtschafter. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB ist mitzuteilen, dass es keine allgemeingültige  
botanische Definition für einen Klein- und Großbaum gibt. Die Begriffe stammen aus dem 
Pflanzenhandel. Unter Kleinbäumen werden Gehölze verstanden, welche eine Wuchshöhe 
von 10 m in der Regel nicht überschreiten. Die Wuchshöhen liegen zwischen 2 und 10 m. 
Großbäume hingegen können maximale Wuchshöhen von über 20 m erreichen. 
 
Darüber hinaus wird im aktuell vorliegenden Satzungstext unter Punkt 8.3 Gartenbegrünung 
von der Pflanzung eines Baumes je 120 m2 Gartenfläche ausgegangen. Dabei ist die  
Pflanzung von Obstbaumhochstämmen nicht bindend. Die Pflege eines Obstbaumes ist auf-
wändig. Jedoch ist davon auszugehen, dass Personen, die sich für eine Obstbaumpflanzung 
entscheiden, dies wissen. Schwachwüchsige Obstbäume benötigen ebenso eine regelmäßi-
ge Pflege. 
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Für die Begrünung von Fassaden (Satzungstext Punkt 8.4) auf privaten Grundstücken wer-
den keine verbindlichen Vorgaben für die Artauswahl von Kletterpflanzen getroffen. Die Ver-
wendung von heimischen Arten, wie z. B. Wald-Geißblatt, Gewöhnliche Waldrebe, Efeu und 
Hopfen wird jedoch als Empfehlung aufgenommen. Gleichfalls wird die Kornelkirsche in dem 
Pflanzgebot 1 ergänzt.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
GR Pflügler erläuterte kurz die Stellungnahme der Agenda 21 hinsichtlich einer möglichen 
Gefährdung des Trinkwassers.  
 
GR Meidinger unterstrich die Auffassung von GR Pflügler. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung wird entsprechend ergänzt. Eine nochmalige Auslegung ist aufgrund der erweiterten 
Pflanzliste nicht erforderlich, da der Stellungnahme entsprochen wird und sich eine negative 
Beeinträchtigung durch eine weitere Auswahlmöglichkeit nicht ergibt. 
 
Abstimmung:   Ja 15  Nein 4   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.15 Würdigung der Stellungnahme Bürger 1 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme von Bürger 2 (vertreten durch die Kanzlei Labbé & Partner) vom 17.09.2015 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bisher sind entsprechend der Satzung des Bebauungsplanes Dachterrassen nur im WA1 
und im WA2 zulässig. Aufgrund der städtebaulichen Gestaltung ist es jedoch auch sinnvoll 
auf dem Flachdach im WA3 eine Dachterrasse realisieren zu können. Die Festsetzung II  
5.1 müsste daher wie folgt lauten: 
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Abweichend hiervon dürfen auf den Dächern der erdgeschossigen Wohngebäude im WA1 
und WA3 sowie auf den Nebengebäuden im WA2 auch Dachterrassen angelegt werden. 
 
 Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. 
Die Festsetzung in Ziff. 5.1 wird berücksichtigt und entsprechend ergänzt. 
Auf ein erneutes Auslegungsverfahren nach § 4 a Abs. 3 BauGB wird verzichtet, da die Er-
gänzung auf ausdrücklichen Vorschlag des Betroffenen erfolgt. 
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.1.16 Stellungnahme Bauverwaltung 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund negativer Erfahrungen in einem früheren Baugebiet mit der Errichtung von Ver-
teilerkästen für Strom auf öffentlichem Grund durch den Versorger ist im Rahmen der  
Würdigungsvorbereitung aufgefallen, dass dieses nicht explizit im Bebauungsplan ausge-
schlossen ist. 
 
Zur Klarstellung sollte daher folgender Passus zu Punkt B.3.3 ergänzt werden:  
 
„Verteilerkästen und andere zur Versorgung der privaten Grundstücke dienende Einrichtun-
gen sind gleichfalls nur auf privatem Grund innerhalb der Nebenanlagen oder im Hauptge-
bäude bzw. auf der Fläche für Garagen und Carports zulässig. Sämtliche Versorgungs-
leitungen sind unterirdisch zu verlegen.“ 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung wird entsprechend konkretisiert.  
 
Abstimmung:   Ja 19  Nein 0   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
 
 
TOP  3.2 Satzungsbeschluss 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan Nr. 117 „Ortsabrundung Neufahrn Süd“  
mit Grünordnung unter Berücksichtigung der Würdigungsbeschlüsse zum wiederholten Ver-
fahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB gemäß § 10 BauGB als Satzung (Stand 
22.08.2016). 
 
Abstimmung:   Ja 17  Nein 2   
-1- GR nicht anwesend 
-1- GR persönlich beteiligt 
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TOP  4 Ergänzung der gemeinsamen Stellungnahme durch die NordAllianz zur 
Fortschreibung des Regionalplans München 

 
Sachverhalt: 
 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes München hat in seiner Sitzung 
am 10.12.2015 den Entwurf bzgl. einer Gesamtfortschreibung des Regionalplans der Region 
München beschlossen. 
 
Gegenstand dieser Gesamtfortschreibung ist: 
 

1. der Entwurf der Ziele und Grundsätze 
 

2. die Begründung dazu inklusive Umweltbericht und eines Anhangs zu  
Kapitel B I 1.2 (Landschaftsräume und landschaftliche Vorbehaltsgebiete) 
 

3. die Karte inklusive Trenngrün und regionaler Grünzüge 
 
Der Entwurf der Gesamtfortschreibung ist unter www.region-muenchen.com bzw. 
www.regierung.oberbayern.bayern.de (Regionalplan München (14)) einsehbar. 
 
Am 06.06.2016 wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung beschlossen, dass die Ge-
meinde keine Stellungnahme an den Regionalen Planungsverband bzgl. der Fortschreibung 
des Regionalplans München abgeben wird. 
 
Allerdings haben sich im Rahmen einer Anhörung Eching, Garching, Hallbergmoos,  
Ismaning, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring und Unterschleißheim als Kommunen 
der NordAllianz mit einer gemeinsamen Stellungnahme im Zuge der Fortschreibung des  
Regionalplanes München beteiligt. 
 
Der bisherige Entwurf der Stellungnahme von Seiten der NordAllianz ist dieser Beschluss-
vorlage angehängt. 
 
Auf Grundlage eines Schreibens vom 11.07.2016 durch die NordAllianz wurden die einzel-
nen Kommunen aufgefordert,  Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge vorzunehmen. 
 
Die Bauverwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
Der Regionalplan versucht einen Spagat zwischen eigentlich diametralen Planungsansätzen 
wie Zentralität und Polyzentralität, wie punktaxiale Raumstruktur und Tangentialstruktur. 
Gleichzeitig verpasst die Fortschreibung des Regionalplans die Gelegenheit, planerisch den 
alternativen Ansatz zur bisherigen Orientierung der Raumentwicklung auf das dominante 
Zentrum München auszugestalten, obwohl gerade die Planungsebene des Regionalplans 
hierfür eine hervorragend geeignete Ebene darstellt. 
 
Vermisst wird auch ein Ziel zur Siedlungsentwicklung, das den Fokus auf den Erhalt und die 
Revitalisierung des Zentralen Versorgungsbereichs der Kommunen richtet. Zentrale Ver-
sorgungsbereiche tragen ganz wesentlich zur Lebensqualität und Identität der Kommunen 
bei und sollten unbedingt bei der Ortsentwicklung Berücksichtigung finden.  
 
Beim Ziel 2.3.2 bleibt unklar, was genau angestrebt werden soll. Wenn sechs Fahrten pro 
Stunde und Richtung das Ziel sind, würde das einen Zehnminutentakt im S-Bahnverkehr 
bedeuten. Das stellt sicherlich ein attraktives Mobilitätsangebot dar und ist zu begrüßen.  
Allerdings lässt sich dies angesichts der zusätzlichen Verkehre auf der der Strecke 5500 / S1 
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ohne einen viergleisigen Ausbau nicht realisieren. Dies sollte dann in der Begründung zum 
Ziel 2.3.2 Erwähnung finden.  
 
Wenn der Zehnminutentakt allerdings nur unter Einrechnung der Express-S-Bahnen ange-
strebt werden soll, stellt sich die Frage, welches Mobilitätsangebot für den Schienenper-
sonennahverkehr (SPNV) der Region dann das Ziel darstellen soll. Hierzu findet sich keine 
Aussage in der Fortschreibung des Regionalplans. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Neufahrn ist nicht nachvollziehbar, was zum Entfall der möglichen 
zusätzlichen Haltepunkte der S1 im Gewerbegebiet zwischen Eching und Neufahrn und im 
Gewerbegebiet nördlich von Mintraching in der Fortschreibung des Regionalplans geführt 
hat. Angesicht einer wahrscheinlichen Realisierung der Express-S-Bahn zum Flughafen auf 
der Strecke der S8 ist eine Erschließung der beiden Gewerbegebiete über die Linie S1 
durchaus möglich und sollte zur Entlastung der Straßeninfrastruktur im hochbelasteten 
Raum zwischen München und dem Flughafen unbedingt angestrebt werden. 
 
Ebenfalls unverständlich ist, warum die Verlängerung der U-Bahnlinie U6 von Garching-
Forschungszentrum zum S-Bahn-Haltepunkt Neufahrn nicht in Ziel 2.4.2 aufgeführt ist. Hier-
zu gibt es bereits eine Machbarkeitsstudie der MVG. Gerade in dem sehr dichten Raum 
nördlich von München ist eine SPNV-Linie, die den Universitätsstandort Freising und den 
Flughafen München mit den Forschungsinstituten und der TU in Garching sowie mit der 
Landeshauptstadt und den Universitäten in München verbindet, von enormer Bedeutung für 
eine Entlastung der Straßeninfrastruktur. Zusätzlich liegt auch die Allianz-Arena an dieser 
Trasse, was zu einer weiteren Entzerrung der Verkehrsströme und zu einer Entlastung der 
Straßeninfrastruktur führen würde. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
Im Anschluss an die kurze Erläuterung des Sachverhalts durch BAL Schöfer begrüßte  
GR Rübenthal im Namen der CSU-Fraktion die Stellungnahme und bedankte sich bei der 
Verwaltung für die detaillierte und weitsichtige Darstellung. Der öffentliche Personennah-
verkehr sei für ihn ein elementarer Standortfaktor, der an einer der ersten Stellen stehen  
sollte. 
 
Auch GR Pflügler befürwortete die Abgabe der Stellungnahme. Die Erwähnung der Stand-
orte für Windkraftanlagen wertete er als sinnvoll. Im Hinblick auf die Express-S-Bahn verwies 
er auf die Detailplanung, in deren Rahmen noch ausführlich Stellung genommen werden 
könne.   
 
GRin Funke war von der Regionalplanung enttäuscht. Ihr fehlten Aussagen über die Sied-
lungsentwicklung.  
 
BAL Schöfer verwies auf die Dominanz der Landeshauptstadt und betonte die Wichtigkeit 
des Agierens der NordAllianz-Kommunen.  
 
Bgm. Heilmeier befand es für gut, dass Anliegen und Ziele, die bisher nicht berücksichtigt 
wurden, festgehalten werden. Es fehle noch ein Konzept, das die Gesamtheit berücksichtige. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Stellungnahme zur Ergänzung der Stellungnahme der 
Nordallianz bzgl. der Fortschreibung des Regionalplans München entsprechend dem Sach-
vortrag.  
 
Abstimmung:    Ja 21  Nein 0   
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TOP  5 Bekanntgaben 
 
 
TOP  5.1 Traglufthalle 
 
Bgm. Heilmeier berichtete von der Entscheidung der Regierung von Oberbayern über den 
Abbau der Traglufthalle. Da es hinsichtlich des Bedarfs noch an der planerischen Sicherheit 
mangle, könne er diesen Entschluss nicht begrüßen. Diese Auffassung teile er uneinge-
schränkt mit Landrat Hauner und 2. Bgm. Mayer. Er betonte, dass die Gemeinde Neufahrn 
dennoch einen großen Beitrag zur Flüchtlingsbewältigung geleistet habe, selbst wenn die 
Traglufthalle nicht belegt worden sei. Er dankte insbesondere dem Helferkreis, der politi-
schen Ebene und allen Beteiligten des Kommunalunternehmens und der Gemeindever-
waltung.   
 
 
TOP  6 Anfragen 
 
TOP  6.1 aus dem Gremium 
 
TOP  6.1.1 Ausgabe von Hundekot-Tüten im Wertstoffhof 
 
GRin Kürzinger regte an, im Wertstoffhof Hundekot-Tüten zur Mitnahme bereitzustellen.  
 
BAL Schöfer sagte eine Überprüfung zu.   
 
 
TOP  6.1.2 Neubau Tierheim und Reptilienauffangstation 
 
Auf Wunsch von GRin Auinger berichtete GL Sczudlek über den aktuellen Sachstand. Das 
Grundstücksgeschäft mit dem Tierschutzverein sei bereits abgewickelt, der Bauantrag liege 
vor. Derzeit führe der Tierschutzverein Verhandlungen mit dem Staatlichen Straßenbauamt 
wegen der Erschließung. 
 
Der Sachstand zur Reptilienauffangstation sei unverändert. Bgm. Heilmeier geht nach wie 
vor davon aus, dass das Vorhaben grundsätzlich nicht gefährdet sei, es aber noch einer  
politischen Abstimmung bedarf. 
 
 
TOP  6.1.3 Baugebiete Neufahrn-Süd und Neufahrn-Ost 
 
GR Häuser erkundigte sich, warum die Entwicklung des Baugebietes Neufahrn-Süd voran-
getrieben werde. Die Städtebaulichen Verträge für das Baugebiet Neufahrn-Ost wurden  
bereits lange zuvor abgeschlossen, dennoch gehe es hier in der Entwicklung nicht weiter. 
 
Bgm. Heilmeier versicherte, dass beide Baugebiete mit gleicher Priorität entwickelt werden.  
 
GL Sczudlek wies darauf hin, dass der Bebauungsplan Neufahrn-Ost derzeit von den Pla-
nern aktualisiert werde. Sobald dieser vorliege, könne das Vermessungsamt die aufwendige 
Umlegung mit Bewertung jedes einzelnen Grundstückes vornehmen. Die Bewertung und die 
Zuteilung der Grundstücke seien von Belang und beanspruchen einen enormen Arbeitsauf-
wand.  Aufgrund der geringeren Anzahl an Grundstückseigentümern und des kleineren  
Gebietsumgriffes gestalte sich die Entwicklung des Baugebietes Neufahrn-Süd deshalb  
wesentlich einfacher.  
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TOP  6.1.4 Investitionen der DB in S-Bahn-Haltestellen 
 
GR Häuser berichtete von einer Radiomeldung über die Sanierung der Bahnhöfe im S-Bahn-
Bereich von München. Neufahrn sei in diesem Bericht erwähnt worden. Er würde es be-
grüßen, wenn die Verwaltung aktiv werden und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn 
die Sanierung der Bahnunterführung in Angriff nehmen würde.  
 
3. Bgm. Seidenberger verwies auf einen gleichlautendenden Bericht in der Abendzeitung 
und regte an, sich zeitnah mit der Bahn in Verbindung zu setzen.  
 
  
TOP  6.2 aus dem Publikum (Bürgerfragestunde) 
 
- keine - 
 
 
 
 
Neufahrn, 15.09.2016 
 
Vorsitzender 
 
 
 
 

Franz Heilmeier  Ursula Gailus 

1. Bürgermeister  Protokollführung 
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